
Wirkung vom 01.01.2019 zum nicht ausgebauten öffentli-
chen Feld- und Waldweg gewidmet.

Der zu widmende Weg beginnt bei FlNr. 227 der Gemar-
kung Knellendorf bei der Einmündung in die Gemeinde-
verbindungsstraße „Knellendorf-Kathragrub “und endet 
am Endpunkt der eingezogenen Teilstrecke.

Träger der Straßenbaulast: die Beteiligten

3. Widmung der Fußgängerunterführung an der 
Alten Ludwigsstädter Straße bei km 16,120 der 
Strecke 5010 in der Stadt Kronach zum be-
schränkt-öffentlichen Weg - Fußweg -

In der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Regierungsbe-
zirk Oberfranken, wird die auf einer Teilfläche des Grund-
stücks FlNr. 1974/14 der Gemarkung Kronach befindliche 
Fußgängerunterführung bei km 16,120 der Strecke 5010 
in der Gemarkung Kronach mit Wirkung vom 03.12.2018 
zum beschränkt öffentlichen Weg - nur Fußgänger -  ge-
widmet.

Der zu widmende Weg beginnt bei der Einmündung in die 
„Alte Ludwigsstädter Straße“ und endet bei der Einmün-
dung in die B 85 - Ludwigsstädter Straße.

Der Weg erhält die Bezeichnung „Fußweg von der Alten 
Ludwigsstädter Straße zur Hofwiese“.

Träger der Straßenbaulast: Stadt Kronach für den Fußweg 
mit dazugehörigen Anlagen.

Widmungsbeschränkung: nur Fußgänger

Diese Änderungen im Bestandsverzeichnis der Stadt 
Kronach und seinen Stadtteilen wurden mit Beschlüssen 
des Bau- Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss 
vom 08.11.2018 verfügt.
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Bekanntmachung: 
Vollzug des Bayerischen Straßen-  

und Wegegesetzes (BayStrWG)

1. Einziehung einer Teilstrecke von 790 Metern des 
öffentlichen Feld- und Waldweges Nr. 22 „Von 
Kathragrub nach Rotschreuth“, FlNr. 214 in der 
Gemarkung Knellendorf

Die Stadt Kronach beabsichtigt, im Stadtteil Knellendorf, 
Landkreis Kronach, Regierungsbezirk Oberfranken, eine 
auf dem Grundstück FlNr. 214 der Gemarkung Knellen-
dorf befindliche Teilstrecke des öffentlichen Feld- und 
Waldweges Nr. 22 „Von Kathragrub nach Rotschreuth“ 
mit Wirkung vom 01.05.2019 einzuziehen.

Die einzuziehende Wegestrecke beginnt bei FlNr. 227 der 
Gemarkung Knellendorf bei der Einmündung in die Ge-
meindeverbindungsstraße „Knellendorf-Kathragrub“ (km 
0,000) und endet bei km 0,790 des Weges.

2. Widmung eines öffentlichen Feld- und Waldwe-
ges als Ersatzweg für die zur Einziehung vorge-
sehene Teilstrecke des öffentlichen Feld- und 
Waldweges Nr. 22 „Von Kathragrub nach Rot-
schreuth“ im Stadtteil Knellendorf

In der Stadt Kronach, Stadtteil Knellendorf, Landkreis 
Kronach, Regierungsbezirk Oberfranken, wird der als 
Ersatzweg für die zur Einziehung vorgesehene Teilstre-
cke des öffentlichen Feld- und Waldweges Nr. 22 „Von  
Kathragrub nach Rotschreuth“ geschaffene Forstweg mit 
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Die Einziehungs- bzw. Widmungsverfügungen und sons-
tigen Unterlagen können bei der Stadt Kronach, Rathaus, 
Marktplatz 5, 2. Stock, Zimmer 144, während der übli-
chen Dienststunden eingesehen werden.

Kronach, den 19.11.2018

Beiergrößlein
Erster Bürgermeister
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Bestellung der Werkleitung und des 
Stellvertreters für den Eigenbetrieb 

„Stadtwerke“der Stadt Kronach
Mit Beschluss vom 05.11.2018 hat der Stadtrat der Stadt 
Kronach mit Wirkung zum 01.12.2018 Herrn Dipl. Ing. 
(FH) Jochen Löffler zum Werkleiter und Herrn Johan-
nes Meitner, M.A., zum Stellvertreter der Stadtwerke der 
Stadt Kronach bestellt. 

Mit der Ernennung von Herrn Johannes Meitner, M.A., 
zum stellvertretenen Werkleiter der Stadtwerke der Stadt 
Kronach, wird die Bestellung von Herrn Wolfgang Gün-
ther als weiterer Stellvertreter aufgehoben.

Kronach, 12.11.2018

Wolfgang Beiergrößlein
Erster Bürgermeister

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


